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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 
Nr. 1989/J betreffend Fremdenverkehrs-Sonderkredit, welche 
die Abgeordneten Dr. Steidl, Dr. SchUssel, Westreicher, 
Landgraf und Kollegen am 21. März 1986 an mich richteten, 
beehre ich mich wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Zur Frage der Aktivierung von Eigenleistungen habe ich 
~ine Auskunftdes Bundesmini~teriums für Finanzen, einge-
hol t. 0 a na c h si n ä u n t er!! E i gen 1 eis tun gen!! ein E!? U n t e r­
nehmers im Rahmen der Herstellung von Wirtschaftsgütern, 

z.B. von Gebäuden, jene Leistungen zu verstehen, die nicht 
von einem fremden Unternehmer, sondern vom Unternehmer selbst 

und seinen Arbeitskräften erbracht werden. Soweit diese Ar­
beitsleistungen von Arbeitskräften des Unternehmers und mit 

Arbeitsmitteln des Unternehmers erbracht werden, führen sie 
selbstverständlich steuerlich zu einer Aktivierung. Nur so­

weit diese Eigenleistungen vom Unternehmer selbst, also durch 
seine eigene Arbeitskraft, erbracht werden, können sie steuer­
lich nicht aktiviert werden. Die Richtlinien der vom Bundes­
ministerium für Handel, Gewerbe und Indust~ie gestionierten. 

Fremdenverkehrs-Förderungsaktionen enthalten kein Verbot, 
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Eigenleistungen Uberhaupt oder nur insoweit in die Förderungsbe­

messungsgrundlage einzubeziehen, als sie tatsächlich im Anlage­

vermögen aktiviert werden. 

In der Fremdenverkehrs-Sonderkreditaktion, die von der BUrges 

verwaltet wird und die per 1.1.1986 mit der Aktion nach dem Ge­
werbestrukturverbesserungsgesetz 1969 zusammengelegt wurde, er­

folgt eine Einbeziehung der Eigenleistungen in die Förderungs­
bemessungsgrundlage insoweit, als ihre bilanzmäßige Aktivierung 

nachgewiesen wird. 

Zu den Punkten 2, 3 und 4 der Anfrage: 

Die meisten Vorhaben im Rahmen der Herstellung von Wirtschafts­

gUtern, bei denen Eigenleistungen erbracht werden, sind Bauvor­

haben; bei solchen ist es auch einem Sachverständigen kaum 
möglich, den Umfang der Eigenleistung eines Unternehmers ohne 
weiteres festzustellen, es sei denn, er Ubt gleichsam IIBauauf­
sicht ll aus und Uberwacht im Rahmen dieser Bauaufsicht den Um­
fang der tatsächlichen Tätigkeit des Unternehmers. Der Sach­
verständige wäre lediglich in der Lage, sich dazu zu äußern, 
wie hoch die Kosten eines Objektes dann wären, wenn dieses zur 
Gänze von einem dritten Unternehmen hergestellt worden wäre. 

In der überlegung die Investitionsförderung möglichst unbüro­
kratisch abzuwickeln, werde ich jedoch prüfen lassen, welches 
Ausmaß im Durchschnitt .die mit der eigenen Hand erbrachten 
Eigenleistungen der Förderungsnehmer haben, welche Nachweise 
fUr.aktivierte Eigenleistungen verlangt werden und ob es in 
diesem Bereich Vereinfachungsmöglichkeiten, etwa auch durch 
die Festlegung von Pauschal sätzen, gibt. 
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